
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der neue TV-BA 
 

 
Am 01.01.2006 tritt voraussichtlich der neue TV-BA in kraft, die Vergütungen sind 

völlig neu strukturiert. 
 
Viele Kolleginnen und Kollegen machen sich Gedanken dazu, ob 
sie mit Inkrafttreten des neuen Tarifvertrags eventuell weniger im 
Geldbeutel haben, da die Arbeitgeber ja das erklärte Ziel hatten 
und haben, durch den neuen Tarifvertrag Geld zu sparen. 
Wir haben für Sie hier die drei häufigsten Fragen zum neuen TV in 
aller Kürze beantwortet: 
 
 

1. Wie hoch ist ab 01.01.2006 mein Einkommen? 
 
 
Jede/-r hat ab 01.01.2006 mindestens das Einkommen, dass sie/er vorher hatte.
Zur Berechnung wird die bisherige Vergütung dem neuen Entgelt 
gegenübergestellt.  

a. Ist das neue Entgelt höher als das "alte", dann wird das neue Entgelt zu 
Grunde gelegt. 

b. Ist das "alte" Entgelt höher als das neue, wird das neue Entgelt zuzüglich 
eines individuellen Übergangsbetrags (Differenz alt zu neu) für das neue 
Gehalt zu Grunde gelegt. 
 

 
2. Wie lange wird der individuelle Übergangbetrag 

(Besitzstand) gezahlt? 
 
Der Übergangsbetrag wird grundsätzlich unbefristet gezahlt und nimmt auch an 
Dynamisierungen teil. Bei erreichen einer höheren Erfahrungsstufe und bei 
Aufstieg in eine höhere Tätigkeitsebene sowie bei neuen Funktionszulagen wird 
die Übergangszulage abgeschmolzen.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachbereich 4
Landesbezirksfachgruppe

Arbeitsverwaltung

Vereinte 
Dienstleistungs- 
gewerkschaft 
 
Landesbezirk 
Niedersachsen-Bremen

 

 
 

3. Wird der kinderbezogene Ortszuschlag weiter 
gezahlt? 

 
 
   Für jedes bis zum 31.12.2005 geborene Kind wird der kinderbezogene 
Ortszuschlag (Kinderzuschlag für Altfälle) so lange weiter berücksichtigt, wie die 
Voraussetzungen  
für den Bezug von Kindergeld vorliegen. 
 
 
ver.di – Mitglieder erhalten nähere Infos bei ihrer/ihrem Vertraunesfrau/mann! 
 


